
 

Nutzen Sie entweder den Onlineantrag oder laden  
Sie sich die Unterlagen unter www.drillinge.hessen.de  

herunter. Den vollständig ausgefüllten und 
unter schriebenen Antrag senden Sie bitte an:

Hessische Staatskanzlei
Z 54

Georg-August-Zinn-Str. 1
65183 Wiesbaden

Gerne senden wir Ihnen den Antrag auch auf dem  
Postweg zu, nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf:

Telefon: 0611 32-113946
E-Mail: DrillingeundMehr@stk.hessen.de

HIER GEHT’S ZUM ONLINE-ANTRAG
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung herausgegeben. Eine Verwendung für 
die eigene Öffentlichkeitsarbeit von Parteien, Fraktionen, Mandatsträgerinnen und -trägern oder Wahlbewerberinnen und -bewerbern 
insbesondere zum Zwecke der Wahlwerbung ist grundsätzlich unzulässig. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen 
sowie für Wahlen zum Europaparlament. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations-
ständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist 
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher 
Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder zu verwenden.
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Der ABC-Club e. V. ist seit über 30 Jahren Ansprech-
partner für Drillinge in Deutschland. Er setzt sich für die 
Belange von Mehrlingsfamilien ein und berät Mehr-
lingsschwangere und -eltern. Die Regional- und Landes-
vertretungen bieten Gespräche an und vermitteln Hilfs-
möglichkeiten vor Ort. Auch für schwierige Situationen 
gibt es direkte Ansprechpartner im ABC-Club.

KONTAKT
ABC-Club e. V.
Landesvertretung Hessen 
Ulf Köster
Lupinenweg 114
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 813555
E-Mail: ulf.koester@abc-club.de
www.abc-club.de 



Boris Rhein
Hessischer Ministerpräsident

LIEBE ELTERN VORAUSSETZUNGEN

PATENG E LD

BIS ZU

3940 E U RO

A U S Z A H L U N G

Die Geburt von Mehrlingen ist ein außergewöhnliches 
 Ereignis. Sie ist ein besonderes Glück, aber sie stellt Sie als 
Familie auch vor Herausforderungen. 

Bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben unter-
stützt Sie das Land Hessen. So übernehme ich als Minister-
präsident ab einer Drillingsgeburt die Ehrenpatenschaft 
bis zur Einschulung Ihrer Kinder. Mit der Patenschaft sind 
finanzielle Zuwendungen verbunden. Damit bringen wir 
als Land unsere besondere Verpflichtung für kinderreiche 
Familien zum Ausdruck.

Einmal im Jahr lade ich meine Patenkinder und deren Eltern 
zu einem Drillingstreffen ein. Dieses Treffen macht den 
 Kindern viel Spaß. Den Vätern und Müttern bietet es darü-
ber hinaus die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen.

Aktuell sind mehr als 330 Familien in Hessen dabei. Wie Sie 
die Ehrenpatenschaft für Ihre Kinder beantragen können,  
haben wir in diesem Faltblatt für Sie zusammengefasst.

Der Hessische Ministerpräsident übernimmt die Paten-
schaft für Kinder, deren Erziehungsberechtigte zum Zeit-
punkt der Geburt und des Antrages ihren Hauptwohnsitz 
in Hessen haben. Verbunden damit ist eine finanzielle 
 Unterstützung während der ersten Lebensjahre als frei-
willige Leistung.

  Die Zuwendungen können bei Mehrlings-
geburten ab drei Kindern beantragt werden.

  Der Antrag kann von einem Elternpaar, von 
einem alleinerziehenden Elternteil oder von 
den Erziehungs berechtigten gestellt werden.

   Hauptwohnsitz des oder der Erziehungs-
berechtigten muss zum Zeitpunkt der Geburt 
und des Antrages in Hessen sein.

   Die Zuwendung wird nicht mehr gezahlt, wenn  
der Hauptwohnsitz in Hessen aufgegeben wird.

  Die vollständige Richtlinie wird Ihnen bei 
 Antragstellung zugesandt.

Von der Geburt bis zur Einschulung der Kinder können bis 
zu 3940 Euro gesonderte Zuwendung gezahlt werden. Die 
Sonderzuwendung sollte möglichst bis zum ersten Geburts-
tag der Kinder beantragt werden, damit die volle Summe 
gewährt werden kann. Wird der Antrag nach Ablauf der 
Jahresfrist gestellt, können die Zuwendungen erst ab dem 
Monat der Antragstellung gewährt werden.

Mit der Ehrenpatenschaft durch den Hessischen Minister-
präsidenten erhält eine Mehrlingsfamilie folgende  Zahlungen:

Erstes Lebensjahr, monatlich  110 Euro

Zweites Lebensjahr, monatlich  60 Euro

Drittes Lebensjahr, monatlich  60 Euro

Zum vierten, fünften und  
sechsten Geburtstag, einmalig 160 Euro

Zur Einschulung, einmalig 300 Euro

Darüber hinaus gewährt das
Land Hessen eine anteilige
Übernahme der Kosten zum
Erwerb des ersten Schwimm-
abzeichens (mindestens Früh-
schwimmer „Seepferdchen“)
von bis zu 100 Euro pro Kind bis 
zur Vollendung des 11. Lebens-
jahres (Stichtag: 01.01.2023).


